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Darf die Fallzahl der Praxis bei Beschäftigung von
Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW) steigen?

In begrenztem Umfang darf die Fallzahl bei Beschäftigung von
Ärzt:innen in Weiterbildung (auch: Weiterbildungsassistent:in, kurz
WBA) steigen.

Ja. Regelung nach Rechtsprechung: bis zu 25 Prozent
Fallzahlsteigerung im Vergleich zu Quartalen ohne Ärzt:innen in
Weiterbildung.

Gemäß § 32 SGB X wird die Entscheidung über die Genehmigung
einer Assistenz mit einem Widerrufsvorbehalt für den Fall versehen,
dass die Beschäftigung der Assistenz dazu dient, einen übergroßen
Umfang (ab dem 2,5-fachen) der Praxis herbeizuführen oder
aufrechtzuerhalten. Bei einer Steigerung der Fallzahl um mehr als
25 %, ist von einer unzulässigen Praxisvergrößerung auszugehen,
die möglicherweise zu einer Honorarkürzung führen kann.

Gemäß § 32 Abs. 3 Ärzte-ZV darf die Beschäftigung einer Assistenz
nicht der Vergrößerung der Kassenpraxis oder der
Aufrechterhaltung eines übergroßen Praxisumfangs dienen.

Auf der Grundlage der Regelungen des § 106a Abs. 2 Satz 1 SGB V
i.V.m. § 32 Abs. 3 Ärzte-ZV hat die Kassenärztliche Vereinigung
Berlin deshalb durch die Beschäftigung von Ärzt:innen in
Weiterbildung zu prüfen, dass weder die Kassenpraxis vergrößert
noch ein übergroßer Praxisumfang aufrechterhalten wird.

Die Beschäftigung einer Assistenz darf nicht der Vergrößerung der
Kassenpraxis oder der Aufrechterhaltung eines übergroßen
Praxisumfangs dienen.

Eine Aufrechterhaltung eines Übergroßen Praxisumfangs wird bei
dem 2,5 fachen des Durchschnitts der Fachgruppe angenommen.
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Die Prüfung einer unzulässigen Praxisausweitung findet im Rahmen
der Plausibilitätsprüfung statt. Dies bedeutet, dass eine Prüfung der
unzulässigen Praxisausweitung im Zusammenhang mit der
Beschäftigung von Ärzt:innen in Weiterbildung nur stattfindet, wenn
die weiterbildungsbefugte Person bei der Plausibiltätsprüfung
auffällig wird.

Können die Auffälligkeiten nach Anhörung der Ärzt:in nicht geklärt
werden, schließt sich die Prüfung an, ob die weiterbildungsbefugte
Person eine Fallzahlerhöhung um mehr als 25 % aufweist, die auf
die Beschäftigung von Ärzt:innen in Weiterbildung zurückzuführen
ist. Die Fallzahl wird verglichen mit Quartalen ohne Beschäftigung
von Ärzt:innen in Weiterbildung. Es darf aber nicht länger als 3 Jahre
zurückliegen.

Ist die Ärzt:in danach auffällig, wird die Person angehört und kann
Gründe gegen die Annahme einer Kausalität zwischen
Fallzahlsteigerung und Beschäftigung von Ärzt:innen in
Weiterbildung vorbringen (diese können zum Beispiel sein: Corona-
Patientenzugang, Praxis in der Nähe hat geschlossen, etc.) Nach
entsprechender Anhörung der auffälligen weiterbildungsbefugten
Person ergeht ggf. eine Honorarkürzung.

In den Fällen der Beschäftigung von Ärzt:innen in Weiterbildung im
Rahmen der Förderung der Weiterbildung nach § 75a SGB V wird bei
der Festlegung der Honorarkürzung wegen Ausdehnung der Praxis
bzw. Aufrechterhaltung einer übergroßen Praxis der von der Praxis
zu zahlende Anhebungsbetrag nach § 75a Abs. 1 Satz 4 SGB V
berücksichtigt, vgl. § 22a HVM Berlin.

Ein übergroßer Praxisumfang liegt vor, wenn die Arztfallzahl der
weiterbildungsbefugten Person das 2,5-fachen des
Fachgruppendurchschnitts (> 250 %) übersteigt. Demgegenüber
liegt eine Vergrößerung des Praxisumfangs bzw. eine Ausdehnung
der Praxis vor, wenn die betreuende Ärzt:in ihre aktuelle Arztfallzahl
aus dem Abrechnungsquartal um mehr als 25 % gegenüber seiner
historischen Arztfallzahl aus dem jeweiligen historischen
Basisquartal steigert, dabei ist auf den Praxisumfang (Basis) zu
Zeiten, in denen die Vertragsärzt:in selbst voll tätig war,
abzustellen.



Im Rahmen der Prüfung werden die absoluten Arztfallzahlen
herangezogen. Soweit es die Prüfung wegen der Vergrößerung der
Praxis betrifft, wird als historisches Basisquartal in der Regel das
jeweilige Vorjahresquartal herangezogen.

Die Fallzahl wird für jeden Kostenträger und über alle
Gebührenordnungspositionen ermittelt. Der Kürzungsbetrag
errechnet sich dann durch die Multiplikation des individuellen
Fallwertes der Ärzt:in mit der Anzahl der zu kürzenden Fälle.
 

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 5255

Dürfen Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW)
weiterbildungsbefugte Personen vertreten?

Generell gilt: Die Weiterbildung muss unter Anleitung zur
Weiterbildung befugter Ärzt:innen erfolgen. Damit müssen ÄiW
(auch: Weiterbildungsassistent:in, kurz WBA) beispielsweise zur
gleichen Zeit Urlaub nehmen wie die weiterbildungsbefugte Person.

Nach den Vorschriften der jeweils geltenden ärztlichen
Berufsordnung und der Zulassungsverordnung können sich
Vertragsärzt:innen grundsätzlich nur durch Fachärzt:innen
desselben Fachgebietes vertreten lassen, die im Arztregister
eingetragen bzw. eintragungsfähig sind.

Bei kurzzeitigen unvorhergesehenen Ereignissen, z.B. Krankheit
kann eine Vertretung ausnahmsweise (längstens 2-3 Tage) auch
durch ÄiW erfolgen, die bei der vertretenden Person tätig sind und
die ihre Weiterbildungszeiten bereits überwiegend absolviert haben.

Wichtig: Vertragsärzt:innen haften für die Tätigkeit der vertretenden
Person in der Praxis. Vertragsärzt:innen haben sich deshalb über die
Geeignetheit und Qualifikation der vertretenden Person zu
vergewissern und haben in allen Fällen der Vertretung eine
ausreichende Berufshaftpflichtversicherung zu gewährleisten. Die
vertretende Person haftet für die Erfüllung der vertragsärztlichen
Pflichten wie für die eigene Tätigkeit.
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War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1010

Gibt es so etwas wie eine „Vertreter:innenrichtlinie“ oder
„Assistenten:innenrichtlinie“ bei der KV Berlin?

Es existiert eine Verwaltungsrichtlinie zur Bearbeitung von Anträgen
auf Genehmigung zur Anstellung von Weiterbildungsassistent:innen
und auf finanzielle Förderung und eine Verwaltungsrichtlinie zur
Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung einer Vertretung oder
eines Sicherstellungs- bzw. Entlastungsassistenten gemäß § 32
Ärzte-ZV.

Zur Thematik „Vertretung“ sind die gängigen Regularien (Gesetze
und Richtlinien zu beachten). Weitere Informationen zu
Vertretungen finden Sie auch hier.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1012

Wie lang zahlt die KV bei Unterbrechung der
Weiterbildung die finanzielle Förderung weiter?

Für die Dauer einer Unterbrechung der Weiterbildung ist auch die
daran geknüpfte Förderung unterbrochen (z. B.
Mutterschutz/Elternteilzeit/Beschäftigungsverbot).

Soweit Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW/auch:
Weiterbildungsassistent:in, kurz WBA) höchstens sechs Wochen
innerhalb eines Weiterbildungsjahres arbeitsunfähig sind, bleibt die
Zeit für die Weiterbildung anrechenbar und ist deshalb förderfähig.
Der Förderbetrag wird für die Zeit einer geleisteten
Entgeltfortzahlung um den Erstattungsbetrag der Umlagekasse
(Aufwendungsausgleichsgesetz-AAG) gekürzt.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1014

Wie können Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW) nach den
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Regelungen der KV Berlin in Teilzeit arbeiten?

Im Rahmen der Förderung ist die Beschäftigung von Ärzt:innen in
Weiterbildung (auch Weiterbildungsassistent:innen / WBA) aus
verwaltungs- und abrechnungstechnischen Gründen grundsätzlich
auf die Möglichkeiten einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang einer
Halbtagstätigkeit (mind. 19,25 Std. bis 20 Std. wöchentlich) oder mit
75 Prozent Beschäftigungsumfang (mind. 28,875 Std. bis 30 Std.
wöchentlich) beschränkt.

Für eine Genehmigung einer Teilzeitarbeit mit weniger als 19,25
Stunden in der Woche ist die Anerkennung der Ärztekammer Berlin
erforderlich.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1016

Dürfen Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW) Rezepte und
andere Formulare rechtsgültig unterschreiben?

Ärzt:innen in Weiterbildung (auch: Weiterbildungsassistenten:innen,
kurz WBA) arbeiten grundsätzlich unter Aufsicht der
weiterbildungsbefugten Person. Daher stellen sie selbst keine
Verordnungen aus. Kassenrezepte (Muster16) und
Heilmittelverordnungen (Muster 13, 16, 18) werden nur von
Vertragsärzt:innen ausgestellt.

Sollte es in Ausnahmefällen dazu kommen, dass Ärzt:innen in
Weiterbildung die Vertragsärzt:innen vertreten(z.B. wegen
unerwarteter Abwesenheit der Vertragsärzt:innen), dann sind
Verordnungen „in Vertretung (i.V.)“ zu unterzeichnen. Denkbar sind
diese Vertretungsfälle in der fortgeschrittenen Weiterbildungszeit,
wenn Ärzt:innen in Weiterbildung mit der Verordnung (Auswahl der
Mittel, Wirtschaftlichkeit) und den dazugehörigen Regularien
vertraut sind.

Bedruckt wird das Kassenrezept auch in diesem Fall mit den
Angaben der weiterbildungsbefugten Person (LANR der
Vertragsärzt:innen, BSNR, Stempel der Vertragsärzt:innen).
Ärzt:innen in Weiterbildung bringen zusätzlich ihren Vor- und
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Nachnamen und ihre Berufsbezeichnung auf (handschriftlich oder
extra Stempel (z.B. aus dem Schreibwarenladen)), §2(1) AMVV). Der
Vertretungsfall ist aber die Ausnahme!

Auch Betäubungsmittelrezepte sind nur im Ausnahmefall
vertretungsweise auszustellen (i.V.). BtM-Rezepte sind
personengebunden, hier gilt die besondere Sorgfaltspflicht gemäß
BtM-Verschreibungsverordnung.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1018

Was dürfen Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW) machen?

Die Ärzt:innen in Weiterbildung (auch:
Weiterbildungsassistent:innen, kurz WBA) müssen die Inhalte der
Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin erbringen (siehe
auch Logbuch). Die Leistungserbringung erfolgt im Rahmen der
Facharzt-Weiterbildung unter der persönlichen Anleitung und
Verantwortung der befugten Person. Damit muss alles getan
werden, was zur Erlangung der Facharzt-Kompetenz erforderlich ist.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1020

Sind Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW) regressfähig?

Die Ärzt:innen in Weiterbildung (auch: Weiterbildungsassistent:in,
kurz WBA) sindgrundsätzlich nicht regressfähig. Nur bei grob
fahrlässigen Handlungen kann eine Regressfähigkeit gegenüber der
Praxis bestehen. Gegenüber der KV sind Praxisinhaber:innen
/Vertragspartner:innen persönlich für die von den ÄiW erbrachten
Leistungen verantwortlich.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1022

Ist für Ärzt:innen in Weiterbildung (ÄiW) die Teilnahme
am Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) alleine möglich?
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https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=1022&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=8d6b88d219d8fba543d11bd8e3f0d191
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/1022


Die Ärzt:innen in Weiterbildung (auch: Weiterbildungsassistent:in,
kurz WBA) können allein beim ÄBD mitfahren, wenn bereits eine
Facharzt-Anerkennung und Arztregister-Eintragung erfolgt sind.
Weitere Informationen zu ÄiW im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
finden Sie hier.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1026

Wer oder was regelt die Frage nach Fortbildungstagen?

Das geltende Arbeitsrecht, insbesondere das Berliner
Bildungsurlaubsgesetz gibt Auskunft zu Fortbildungstagen.
Alternativ können auch Absprachen mit den Vertragsparteien
erfolgen.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 1028

Mindestsprechzeiten (TSVG)

Wird sich die Anzahl der wöchentlichen Präsenzstunden
in der Praxis mit dem Wegfall der Neupatientenregelung
verändern?

Nein, weiterhin müssen bei einem vollen Sitz 25 Wochenstunden als
Sprechzeit angeboten werden.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 4004

In welchem Umfang müssen Sprechstunden nach dem
TSVG angeboten werden?

Mindestens 25 Stunden pro Woche bei einem vollen
Versorgungsauftrag. Bei einem reduzierten Versorgungsauftrag
gelten folgende Mindestzeiten pro Woche für Sprechstunden:

https://www.kvberlin.de/aebd/weiterbildungsassistenten
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=1026&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=40e778ea61ed203f819ecc62ba37090e
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=1026&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=dd19d3bb88839dee06e3936ff503c72f
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/1026
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=1028&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=5c9602610ce13d1c65ac17bf14bcaea3
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=1028&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=5e72b6fa40104d9989b28e1eac28ce7b
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/1028
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=4004&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=43f31515f98b53d1783713193763b415
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=4004&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=aadeb609baa66d5c60336945a0d17caf
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/4004


dreiviertel: 18,75 Std. (= 18 Std. und 45 Min.)
hälftig: 12,5 Std. (= 12 Std. und 30 Min.)
viertel: 6,25 Std. (= 6 Std. und 15 Min.) -nur Angestellte-

Weitere Informationen zu den Regelungen im Zusammenhang mit
dem TSVG finden Sie auf der Themenseite.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 239

Können andere Tätigkeiten (zum Beispiel Hausbesuche
oder Tage mit ambulanten Operationen) auf die
Sprechstundenzeiten angerechnet werden?

Im Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) ist insoweit nur
geregelt, dass Hausbesuche in angemessenem Umfang auf die
Sprechzeiten angerechnet werden. Wie eine „angemessene“
Anrechnung von Hausbesuchszeiten erfolgen soll, gibt der
Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) vor. Leider ist die Festlegung
bisher aber nicht konkret. Bisher heißt es im BMV-Ä lediglich: „Auf
die Sprechstundenzeiten werden die Besuchszeiten des
Vertragsarztes angerechnet“. Weitere Regelungen, wie die
Anrechnung von Zeiten für ambulante Operationen, sind nicht
enthalten.

Weitere Informationen zu den Regelungen im Zusammenhang mit
dem TSVG finden Sie auf der Themenseite.

 

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 238

Offene Sprechstunde (TSVG)

Wer ist verpflichtet, offene Sprechstunden anzubieten?

Das Angebot von offenen Sprechstunden ist für folgende
Facharztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen
Patient:innenversorgung verbindlich:

https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/aktuelles/themen/thema/terminvermittlung
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=239&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=cb48800ec8775a4194f74f580c553a1e
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=239&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=96d63bdc5a0c9fc897337549c5f96d46
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/239
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/aktuelles/themen/thema/tsvg
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=238&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=d09c80c983d72ba66fe0e954587d5a4b
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=238&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=b57fd9adc11abcaf21e819e5da7edad5
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/238


Augenärzt:innen
Chirurg:innen
Gynäkolog:innen
HNO-Ärzt:innen
Dermatolog:innen
Kinder- und Jugendpsychiater:innen
Nervenärzt:innen
Neurolog:innen
Neurochirurg:innen
Orthopäd:innen
Psychiater:innen
Urolog:innen 

Weitere Informationen zu den Regelungen im Zusammenhang mit
dem TSVG finden Sie auf der Themenseite.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 236

Müssen die offenen Sprechstunden angezeigt werden?

Es besteht eine Verpflichtung, die Zeiten der offenen Sprechstunde
bekannt zu geben (zum Beispiel Anrufbeantworter, Website,
Aushang). Zusätzlich sind diese Zeiten der KV zur Veröffentlichung
mitzuteilen. Die Verpflichtung ergibt sich aus § 75 Abs. 1a SGB V.

Weitere Informationen zu den Regelungen im Zusammenhang mit
dem TSVG finden Sie auf der Themenseite.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 235

Wie sind die offenen Sprechstunden zu verteilen?

Die Vertragspartner haben hierzu im Bundesmantelvertrag keine
Regelungen getroffen. Die konkrete Verteilung der offenen
Sprechstunden können die Praxen frei gestalten.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/aktuelles/themen/thema/tsvg
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=236&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=2c4120ef0b52148c798a980283134117
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=236&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=b5c8441c778198ce1cfef490b5c8f2bc
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/236
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/aktuelles/themen/thema/tsvg
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=235&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=4066433a00cb0a88748711af79418bd4
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=235&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=2c1c198f7aa9da09a2991c0197f78697
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/235
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=234&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=a0f3f74be587dd1be6523ecc27e1b3cf
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=234&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=811b050c46385c9a3637aef486626c0d


Nr. 234

Wie werden die offenen Sprechstunden der KV Berlin
gemeldet?

Die Sprechstundenzeiten und offenen Sprechstunden können über
eine Maske im Online-Portal der KV Berlin eingetragen werden.
Bereits im Arztregister hinterlegte Sprechzeiten können dabei
eingesehen und bei Bedarf verändert werden. Die Sprechzeiten
werden im Arztregister gespeichert und in der Online-Arztsuche auf
der Website der KV Berlin angezeigt.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 233

Stammdaten

Wann bekomme ich meine Lebenslange Arztnummer
(LANR)?

Mit der Eintragung in das Arztregister wird noch keine Lebenslange
Arztnummer ( LANR) vergeben. Sie bekommen zunächst eine
Eintragungsnummer (ENR). Die LANR wird erst mit Aufnahme einer
vertragsärztlichen / kassenärztlichen Tätigkeit in Anstellung oder
eigener Zulassung vergeben. Diese Vergabe erfolgt automatisch
und wird entweder der/dem Arbeitgeber:in direkt oder bei Zulassung
der/dem Zugelassenen zugeschickt.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 158

Warteliste

Wo kann ich mich über meine Eintragung auf der
Warteliste für eine Zulassung informieren?

Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Platz auf der Warteliste
wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail

https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/234
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=233&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=695ec95c8de7eff2e1eeafffce3cfb2f
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=233&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=ecf935f20e12a42af385438f2be8f36a
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/233
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=158&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=1&cHash=706893312c7466db4bc12c80835a02f8
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/fuer-aerztinnen?tx_kvberlinfaq_list%5Baction%5D=create&tx_kvberlinfaq_list%5Bcontroller%5D=Ratings&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bfromtable%5D=tx_nsfaq_domain_model_faq&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Bip%5D=111&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Boruid%5D=158&tx_kvberlinfaq_list%5BnewRatings%5D%5Brating%5D=0&cHash=6ed6339d7c5631dc76f98ba4cedb07aa
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq/detailpid/158


(arztregister@kvberlin.de) an das Arztregister der KV Berlin. Die
Informationen zu den Sprechzeiten und Telefonnummern finden Sie
hier.

War dieser Artikel hilfreich?
JaNein

Nr. 156

Kontakt für
Ärzt:innen und
Psychotherapeut:i
nnen

Service-Center der KV Berlin

FAQ: Hier finden Sie Antworten auf

häufig gestellte Fragen

Kontakt für
Patient:innen

 

Wann hilft die KV Berlin?

Terminservice:

Weitere Informationen und Termine

buchen

 

Kontakt für
Presseanfragen

 

presse@kvberlin.de

Kassenärztliche Vereinigung
Berlin
Masurenallee 6A
14057 Berlin

030 / 31 003-0
030 / 31 003-380
Kontakt

mailto:arztregister@kvberlin.de
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/zulassen-niederlassen-in-berlin/niederlassung/weg-in-die-niederlassung
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https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/terminservice
mailto:presse@kvberlin.de
https://www.kvberlin.de/kontakt

